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Beschlussvorschlag: 

 

1. Dem Antrag kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattgegeben werden. Er ist nach er-

neuter Kontrolle im Frühjahr 2008 wieder vorzulegen. 

2. Der Antragsteller soll darauf hingewiesen werden, dass die vorhandenen Totholzantei-

le kurzfristig aus dem Baum zu entfernen sind.  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Der Antragsteller ist Eigentümer des Grundstückes Norddeicher Straße 2 - 3. Auf diesem 

Grundstück befindet sich ein nach der Satzung zum Schutz erhaltenswerter Bäume geschütz-

ter Ahorn mit einem Stammumfang von 184 cm. Es ist geplant, im Zuge der Schulhofumgestal-

tung in unmittelbarer Nähe zum Baum einen Pavillon zu errichten. Aufgrund vermuteten Pilz-

befalls sowie der Befürchtung, dass der Baum wegen fehlender Vitalität auf diesen neuen 

Pavillon fällt, beantragt der Eigentümer die Fällung des Baumes. 

Der Ahorn ist mit einer der letzten möglichen im Bestand zu erhaltenen Großbäume auf dem 

Schulhof des Gymnasiums. Andere Großbäume wurden bereits während der Bauphase des 

Erweiterungsbaus entfernt. Damit ist er prägend für die Aufenthaltsqualität auf dem Schulhof. 

Bei einer Besichtigung des Baumes durch einen Mitarbeiter des Fachdienstes Umwelt und 

Verkehr wurde festgestellt, daß der Baum in seiner Vitalität sehr geschwächt ist. Desweiteren 

sind im Kronenbereich einzelne Totholzpartien zu finden. Ein nachweisbarer Pilzbefall mit der 

Folge des Absterbens des Baumes konnte jedoch nicht bestätigt werden.  

Aufgrund des bereits erfolgten Blattfalles ist eine eindeutige Aussage zur Vitalität des Baumes 

nicht möglich. Ein Großteil des Kronenbereiches ist nicht abgestorben. Daher wird vorge-

schlagen, den Baum in der nächsten Vegetationsperiode nach Blattaustrieb im Frühjahr 2008 

erneut zu kontrollieren. Das vorhandene Totholz sollte kurzfristig aus Verkehrssicherungsgrün-

den entfernt werden.  
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1. Antrag 

2. Foto 

 
 

 


	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Anlage

